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1 BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 
In den Tarifbestimmungen werden folgende Begriffe verwendet: 

1.1 Kinder 
Personen bis 14 Jahre (bis einen Tag vor dem 15. Geburtstag) 

1.2 Jugendliche 
Personen ab dem 15. Lebensjahr und bis 19 Jahre (bis einen Tag vor dem 20. Geburtstag) 

1.3 Erwachsene 
Personen ab dem 20. Geburtstag 

1.4 StudentInnen 
Studierende, die unter 26 Jahre alt sind und die an einer Akademie, Universität oder Hochschule bzw. an 
einer gleichgestellten Bildungsinstitution im Ausland inskribiert sind. 

1.5 SchülerInnen 
Ordentliche SchülerInnen einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 
Schule oder - bei Vorliegen einer schulbehördlichen Genehmigung - einer gleichartigen Schule im 
grenznahen Gebiet des Auslandes, die günstiger zu erreichen ist als eine inländische Schule. Zudem 
SchülerInnen, die Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst, die allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege, die Kinder- und Jugendlichenpflege oder die psychiatrische Gesundheits- und 
Krankenpflege besuchen bis zum Ablauf des Schuljahres, in welchem sie das 23. Lebensjahr vollenden 
(bis ein Tag vor dem 24. Geburtstag). 

1.6 Lehrlinge 
Lehrlinge mit einem anerkannten aufrechtem Lehrverhältnis; dies gilt jedoch längstens bis zum Ablauf des 
Monats, in dem der Lehrling das 23. Lebensjahr vollendet hat. 

1.7 Senioren 
Frauen und Männer ab 60 Jahre. Diese Altersgrenze wird 2014 auf 61 Jahre angehoben. 

1.8 Frühpensionisten 
Frauen ab 55 Jahre bis zum vollendeten 60. Lebensjahr (bis ein Tag vor dem 60. Geburtstag) und Männer 
ab 60 Jahre zum vollendeten 65. Lebensjahr (bis einen Tag vor dem 65. Geburtstag). 

1.9 Familien 
Derselben Familie angehörende Eltern (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegeeltern) oder Elternteile sowie 
deren Kinder, für welche nach den Bestimmungen des österreichischen 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 Familienbeihilfe oder eine dieser gleichzuhaltende Beihilfe im 
Ausland gezahlt wird (österreichische Staatsbürgerschaft, ordentlicher Wohnsitz in Österreich, 
unselbständiges Erwerbsverhältnis im Ausland sind die dafür notwendigen Voraussetzungen). 

1.10 Behinderte 
Personen, die eine erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 und 7 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes beziehen, sofern bei ihnen ein Grad der Behinderung von mindestens 
70% oder die voraussichtlich dauernde Selbsterhaltungsunfähigkeit festgestellt wurde; 
Bezieher eines Pflegegeldes oder einer vergleichbaren Leistung aufgrund bundes- oder 
landesgesetzlicher Vorschriften; 
Bezieher einer Versehrtenrente nach einer Verminderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 70%; 
Versorgungsberechtigte nach dem Heeresversorgungsgesetz ab einer Verminderung der 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 70%; 
Begünstigte Behinderte im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes ab einem Grad der Behinderung 
von 70%. 

1.11 Blinde 
Personen, die völlig blind sind oder auf keinem Auge mehr als ein Fünfundzwanzigstel der normalen 
Sehschärfe besitzen. 

1.12 Partner 
Ehe- oder eheähnliches Verhältnis 
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1.13 Haltestellenverzeichnis 
Tabellarisches Verzeichnis in dem sämtliche Haltestellen im Verbundraum sowie deren Zugehörigkeit 
zum Domino geführt werden. 

1.14 Verbundraum 
Der Verbundraum umfasst das gesamte Bundesland Vorarlberg (inklusive Kleinwalsertal), Fürstentum 
Liechtenstein, sowie grenzüberschreitend Lindau, Scheidegg, Oberreuthe i.A., Oberstaufen, 
Niederstaufen, Balderschwang, St. Margrethen, Rheineck, Herbrugg. 

1.15 Verbundlinien, Verbundliniennetz 
Alle Linien bzw. Strecken im Verbundraum inkl. der grenzüberschreitenden Buslinien von 
Verkehrsunternehmen - soweit sich diese dem Verkehrsverbund anschließen - sind Verbundlinien. Auf 
der Bahn gelten die Strecken bis Lindau, St. Margrethen, Buchs sowie St. Anton am Arlberg als 
Verbundlinien. Die Summe aller Verbundlinien wird als Verbundliniennetz bezeichnet. 

1.16 Kurse 
Fahrten von Zügen und Bussen. 

1.17 Domino 
Der Verbundraum ist in Einheiten unterteilt welche als Domino bezeichnet werden. 
Diese sind im Zonenplan graphisch dargestellt. Eine Zuordnung der Haltestellen zum jeweiligen Domino 
ist im Haltestellenverzeichnis festgehalten. 

1.18 Regio 
Eine fixe Kombination von Dominos wird als Regio bezeichnet und ist im Tarifzonenplan dargestellt. 

1.19 Maximo 
Ein Maximo umfasst alle Regios im Verbundraum Vorarlberg (Regio 1 bis 9 + Regio FL). 

2 GELTUNGSBEREICH 

2.1 Verbundlinien 
Für Fahrten, die auf Verbundlinien durchgeführt werden, werden ausschließlich Verbundfahrausweise 
ausgegeben (siehe jedoch Zif. 2.3 und Anhang 8). Ausgenommen davon sind Fahrten im Rahmen der 
Schüler- und Lehrlingsfreifahrt, für die spezielle Verbundfahrausweise ausgegeben werden. 
Verbundfahrausweise berechtigen zur Benützung des gesamten fahrplanmäßigen Angebots auf den 
Verbundlinien, sofern die Ein- oder Ausstiegshaltestelle im Verbundraum Vorarlberg liegt. 
Für Fahrten, die auf Linien der Liechtenstein Bus Anstalt (LBA), der Rheintal Bus AG (RTB), 
Regionalverkehr Schwaben Allgäu GmbH (RVA) oder des Verkehrsverbund Tirol (VVT) beginnen und 
enden, gelten die jeweiligen eigenen Tarifbestimmungen. 

2.2 Ausserhalb Verbundliniennetz 
In Kursen, die über das Verbundliniennetz hinaus verkehren, sind Verbundfahrausweise nur gültig ab und 
bis zur letzten Haltestelle innerhalb des Verbundliniennetzes (siehe Punkt 1.15). Für Fahrten im 
Bodenseeraum kann die Tageskarte EUREGIO-Bodensee ausgegeben werden. Es gelten die 
gesonderten Tarifbestimmungen der Tageskarte EUREGIO-Bodensee. 

2.3 Tarife in ÖBB / MBS Zügen 
Zusätzlich zu den in Punkt 2.1 und 2.2 genannten Verbundfahrausweisen gelten die Tarife ÖBB 
Personenverkehrs AG und der Montafonerbahn AG im Personenverkehr (Schiene) auf den von ihnen 
betriebenen Verbundlinien für den verbundüberschreitenden Verkehr. In der Anlage 8 sind alle 
Fahrausweisgattungen des Verkehrsverbundes Vorarlberg enthalten, die bei den ÖBB´PV AG/MBS AG 
exklusiv angewendet werden, sowie jene Fahrausweise für die zusätzlich der ÖBB-Tarif gilt. Zugleich sind 
in dieser Anlage alle Fahrausweisgattungen der ÖBB PV AG enthalten, die durch die 
Verbundtarifexklusivität entsprechend ersetzt werden. 

2.4 Fahrausweis in ÖBB / MBS Zügen 
In ÖBB/MBS Zügen gelten Verbundfahrausweise nur in der 2. Wagenklasse. 
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2.5 Bestimmungen grenzüberschreitender Verkehr: Für stentum Liechtenstein 
- Im jeweiligen Binnenverkehr gelten die Tarife des Verkehrsverbundes Vorarlberg bzw. der 

Liechtenstein Bus Anstalt. 
- Im grenzüberschreitenden Verkehr werden Fahrscheine vom gesamten Verbundraum Vorarlberg in 

das gesamte Gebiet der Liechtenstein Bus Anstalt ausgegeben. Es gilt der Tarif des 
Verkehrsverbundes Vorarlberg plus Zuschlag (domino und regio) mit folgender Ausnahme: 
Die Abos (Wochen-, Monats-, und Jahreskarten) der Liechtenstein Bus Anstalt für Liechtenstein 
gelten auch auf der gesamten Bahnlinie Feldkirch – Buchs, auf den Buslinien 11/13/14/36E Zollamt 
Tisis bis Feldkirch Bahnhof respektive Zollamt Nofels bis Gisingen Milchhof, sowie auf dem 
Streckenabschnitt Schaan – Feldkirch Bahnhof der Linie 70. Schweizer Ostwind-Abonnemente mit 
dem Aufdruck Zone FL sind den Abonnementen der LBA gleichgestellt. Ebenso gilt auf den Buslinien 
das Schweizer Generalabonnement (GA). 
Im maximo-Ticket des Verkehrsverbund Vorarlberg ist der gesamte Verkehr der Liechtenstein Bus 
Anstalt und die Bahnlinie Feldkirch - Buchs enthalten. 

- Fahrscheine des Verkehrsverbundes Vorarlberg können sowohl von den Verkehrsunternehmen der 
Liechtenstein Bus Anstalt als auch von den am Verkehrsverbund Vorarlberg teilnehmenden 
Unternehmen ausgegeben werden. 

- Für die Fahrradmitnahme in den Bussen der Liechtenstein Bus Anstalt ist ein Veloticket der 
Liechtenstein Bus Anstalt zu lösen. 

2.6 Bestimmungen grenzüberschreitender Verkehr: Sch weiz (Heerbrugg-Lustenau) 
- Im grenzüberschreitenden Verkehr werden Fahrscheine vom gesamten Verbundraum Vorarlberg in 

die Zone 35 des Tarifverbundes Ostwind ausgegeben. 
- Die neue Zone „Heerbrugg OTV 35“ gilt für die gesamte Zone 35 des Ostwind Tarifverbundes 

(Heerbrugg bis Altstätten). 
- auf der Linie 51 und 51a werden OTV-Fahrscheine der OTV-Zone 35 bis zur Staatsgrenze 

anerkannt. 
- GA`s und andere ABO`s, bzw. Halbtax welche in diesem Bereich Gültigkeit haben, werden auf dem 

Schweizer Streckenabschnitt der Linie 51 und 51a bis zur Staatsgrenze anerkannt. 
- Familien- sowie Gruppenfahrscheine gelten nicht im grenzüberschreitenden Verkehr 
- Die Zone 35 ist nicht in den regios und nicht im maximo enthalten. 

2.7 Bestimmungen grenzüberschreitender Verkehr: Lin dau 
- Im grenzüberschreitenden Verkehr auf der Bahnstrecke nach Lindau (ÖBB) wird der Tarif des 

Verkehrsverbundes Vorarlberg angewendet. 
Die grenzüberschreitenden Fahrscheine des Verkehrsverbundes Vorarlberg gelten auf den Linien 
3/2/1 (Stadtbus Lindau) von Lindau Grenzsiedlung in direkter Fahrt bis zu Lindau Insel. Die 
Fahrausweise des Stadtbus Lindau gelten auf der Linie 14a von Lindau bis Bregenz (plus Zuschlag). 
Der Zuschlag ist mit dem Preis von 1,40 Euro (gültig für hin und retour) fixiert und wird als eigener 
Fahrausweis vom Stadtbus Lindau ausgegeben. 
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3 FAHRPREISBERECHNUNG, FAHRAUSWEISE UND GÜLTIGKEIT 

3.1 Zonentarif 
Grundlage der Fahrpreisberechnung bildet der Tarifzonenplan des Verkehrsverbundes Vorarlberg in 
Verbindung mit der Fahrpreistafel. 
Die Fahrpreisberechnung basiert auf der Anzahl der befahrenen Dominos (Zonen) auf dem 
verkehrsüblichen Weg bzw. Regios gemäß Tarifzonenplan (siehe Anhang) sowie der Geltungsdauer. Für 
Umwegfahrten mit mehr als einem zusätzlichen Domino ist ein Fahrschein mit Kunden-Via ("über") zu 
lösen. Umwegfahrten über das Ziel-domino bzw. die regio-Grenze hinaus sind nicht erlaubt. 

3.2 Regiotickets 
Regiotickets gelten für unbeschränkte Fahrten innerhalb der gelösten Regios. 

3.3 Maximoticket 
Maximotickets gelten für das gesamte Verbundliniennetz und auf den Linien der Liechtenstein Bus 
Anstalt. 

3.3.1 Domino - Mehrfachbefahrung 
Jedes befahrene Domino wird nur einmal berechnet, wenn es auf einer Fahrt innerhalb der 
Geltungsdauer mehrmals befahren wird. 

3.3.2 Maut 
Auf den Strecken Partenen - Stausee Kops, Lech - Formarinsee bzw. Spullersee und Marul - Laguzalpe 
ist zusätzlich zum Fahrpreis eine Maut zu entrichten. 

3.4 Einzelfahrscheine  
Einzelfahrscheine werden zum vollen Preis, zum ermäßigten Preis sowie zum halben Preis (auf 10 Cent 
aufgerundet) ausgegeben. Die Ermäßigungen sind im Kapitel 1 beschrieben. 
Einzelfahrscheine gelten am Ausgabetag nach Fahrtantritt zum Bestimmungsort in direkter Fahrt ohne 
Fahrtunterbrechung. 

3.5 Tageskarten 
Tageskarten werden zum vollen Preis, zum ermäßigten Preis sowie zum halben Preis (auf 10 Cent 
aufgerundet) ausgegeben und sind innerhalb der bezeichneten Ermäßigungsgruppe übertragbar. 
Tageskarten gelten vom Zeitpunkt ihrer Ausgabe des entsprechenden Tages bis zum Betriebsschluß 
(=letzter Kurs im Fahrplan ) des entsprechenden Tages für beliebige Fahrten innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches. 

3.6 Wochen- und Monatskarten 
Wochen- und Monatskarten werden mit Fließdatum zum vollen Preis bzw. zum ermäßigten Preis 
ausgegeben und sind innerhalb der bezeichneten Ermäßigungsgruppe übertragbar. Wochen- und 
Monatskarten gelten 7 Tage bzw. einen Monat, beginnend mit dem ersten Geltungstag 0.00 Uhr bis zum 
Betriebsschluß (=letzter Kurs im Fahrplan) des letzten Geltungstages. 

3.7 Jahreskarten 
Jahreskarten werden zum vollen Preis bzw. zum ermäßigten Preis ausgegeben und sind wahlweise 
übertragbar (keine Ersatzausstellung bei Verlust) oder nicht übertragbar (nur mit Foto gültig). Der 
Gültigkeitsbeginn einer Jahreskarte ist jeweils der erste eines Monats. 
Jahreskarten werden ausschließlich von den dafür vorgesehenen Ausgabestellen verkauft bzw. 
zurückgenommen. Hinsichtlich der Bestell-, Zahlungs- Rückgabe- und Kündigungsmodalitäten dieser 
Fahrausweise gelten die vom Verkehrsverbund Vorarlberg veröffentlichten und auf der jeweiligen Karte 
bzw. auf dem jeweiligen Kartenbestellschein vermerkten Bedingungen. Bei Jahreskarten, die mittels 
Abbuchungsauftrag bezahlt werden, wird in den ersten acht Monaten ein Achtel des Jahreskartentarifs 
abgebucht. Ein Widerruf des Abbuchungsauftrages oder die Auflassung des Kontos ohne vorhergehende 
Kündigung des Abonnements berechtigen den Verkehrsverbund Vorarlberg den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung aufzulösen und die Karte zurückzufordern, wenn der aushaftende Betrag noch nicht beglichen 
worden ist. 
Jahreskarten gelten zwölf Kalendermonate, beginnend mit dem ersten Geltungstag 0:00 Uhr bis zum 
Betriebsschluß (=letzter Kurs im Fahrplan) des letzten Geltungstages. 
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3.8 Freizeitticket für SchülerInnen und Lehrlinge 
Es wird in zwei Varianten  angeboten:  
- Freizeitticket für SchülerInnen und Lehrlinge mit Freifahrtticket. 
- Freizeitticket für SchülerInnen bzw. Lehrlinge ohne Freifahrtticket. 

Voraussetzung: keine Berechtigung für Freifahrt. 
 

Gültigkeitszeitraum: 
Das Freizeitticket für SchülerInnen ist 13 Monate gültig und wird für ein Schuljahr (September – 
September) ausgegeben. Das Freizeitticket für Lehrlinge ist 13 Monate gültig. Der Gültigkeitszeitraum ist 
an das Lehrjahr angepasst. Freizeittickets gelten 24h und 7 Tage die Woche. 
 
Krankenpflegeschulen sind: 
- Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Landeskrankenhaus Bregenz 
- (Schulnummer 802910) 
- Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Landeskrankenhaus Feldkirch (Schulnummer 
- 804910) 
- Schule für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege am Landeskrankenhaus Rankweil 
- (Schulnummer 804930) 
- Schule für Sozialbetreuungsberufe Bregenz (Schulnummer 802469) 
 
Gültigkeitsbereich: 
Freizeittickets können für je ein domino, ein regio, oder maximo ausgegeben werden und gelten nur  für 
die Freizeit. 
Eine Fahrt mit diesem Ticket zur Schule oder zur Arbeitsstelle (Freifahrt, hin/retour) ist mit dem 
Freizeitticket nicht möglich. In einem solchen Fall muss immer eine Freifahrt beantragt werden. 
 

3.9 Schülerfreifahrtticket 
Das Schülerfreifahrtticket gilt innerhalb der Geltungsdauer an Schultagen für beliebig viele Fahrten 
innerhalb des Gültigkeitsbereichs (Umwegfahrten sind nicht erlaubt!). Schülerfreifahrausweise sind nicht 
übertragbar. 

3.10 Lehrlingsfreifahrtticket 
Das Lehrlingsfreifahrtticket gilt an allen Arbeitstagen der betrieblichen Ausbildungsstätte während der 
Ausbildungszeit für beliebig viele Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs (Umwegfahrten sind nicht 
erlaubt!). 
 
Das Schülerfreifahrtticket bzw. Lehrlingsfreifahrtticket mit Freizeitticket wird gemeinsam auf einem 
Fahrschein ausgegeben. Das Freizeitticket ohne Schülerfreifahrtticket bzw. Lehrlingsfreifahrtticket wird 
auf einem gesonderten Ausweis (Jahreskartenvorlage) ausgegeben und gilt, nur für die Freizeit. 

3.11 Kombikarten und Sonderfahrscheine 
Kombikarten sind Fahrscheine für Hin- und Rückfahrt zu Veranstaltungen kombiniert mit einer 
Eintrittskarte und können nach gesonderter Vereinbarung zwischen dem Verkehrsverbund Vorarlberg und 
einem Veranstalter ausgegeben werden. Geltungsbereich, Geltungszeitraum sowie allfällige 
Beschränkungen werden jeweils veröffentlicht. Gleiches gilt für Sonderfahrscheine, welche nicht mit einer 
Eintrittskarte kombiniert sind. 

3.12 All-Inklusive-Karten 
All-Inklusive-Karten sind Tages- oder Mehrtagesfahrscheine, die mit anderen Angeboten kombiniert sind 
und nach einer gesonderten Vereinbarung von Dritten ausgegeben werden. 
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4 FAHRPREISE, ENTGELTE, ZAHLUNGSMITTEL 

4.1 Fahrpreisrückerstattung 
Für Einzelfahrscheine, Tages- Wochen- und Monatskarten besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des 
Fahrpreises. 
Bei Rückgabe von Jahreskarten wird der Fahrpreis abzüglich der bereits in Anspruch genommenen 
Monate (Basis entsprechender Monatskartenfahrpreis) sowie abzüglich einer anfallenden 
Bearbeitungsgebühr rückerstattet. Laufende Monate werden dabei erst ab dem 3. Tag als volle Monate 
gerechnet. 

4.2 Ersatzleistungen 
Bei Verlust von nicht übertragbaren Jahreskarten wird gegen Nachweis eine einmalige Ersatzausstellung 
vorgenommen. 

4.3 Entgelte 

4.3.1 Jahreskarten 
Werden Jahreskarten über einen monatlichen Abbuchungsauftrag bezahlt, fallen keine zustätzlichen 
Gebühren an. 

4.3.2 Bearbeitungsgebühr 
Das Entgelt für die Fahrpreisrückerstattung beträgt je Fahrausweis € 7.-. Es wird vom 
Rückerstattungsbetrag abgezogen. 
 
Das Entgelt für die Ersatzausstellung und Tausch von Jahreskarten, Schüler/Lehrlingsfreifahrtsticket, oder 
Freizeittickets beträgt € 7.-. 
 
Können nicht übertragbare Fahrausweise (Jahreskarten, Schüler- und Lehrlingsfreifahrausweise, 
Freizeittickets) bei einer Kontrolle nicht vorgewiesen werden, beträgt die Bearbeitungsgebühr zur 
Identifizierung € 10.-. 

4.3.3 Entgelt bei Unregelmäßigkeiten – erhöhtes Bef örderungsentgelt: 
Jugendliche bis 18, die im Besitz eines gültigen SLF - Ausweises sind und diesen vergessen haben, 
werden mit € 10,- Euro Bearbeitungsgebühr belangt.  
Volksschüler  sind von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Jugendliche bis 14 Jahre, die keinen gültigen Fahrausweis besitzen und somit als Schwarzfahrer bei 
Kontrollen angetroffen werden, werden mit bis zu 15 Euro  "erhöhtem Beförderungsentgelt" belangt. 
 
Jugendliche von 14 - 18 Jahre, die keinen gültigen Fahrausweis besitzen und somit als Schwarzfahrer bei 
Kontrollen angetroffen werden, werden mit bis zu 30 Euro "erhöhtem Beförderungsentgelt" belangt. 
 
Für Fahrgäste ab dem Alter von 19 Jahren, die keinen gültigen Fahrausweis besitzen und somit als 
Schwarzfahrer bei Kontrollen angetroffen werden, gelten die bisherigen Regelungen. (€ 40). Das erhöhte 
Beförderungsentgelt ist sofort zu bezahlen. Die Einleitung von zivilrechtlichen und strafrechtlichen 
Verfahren bleibt in allen Fällen vorbehalten.  
Für Fahrten auf Eisenbahnstrecken gelten die Bestimmungen des ÖPT und die besonderen Tarife. 
 

4.3.4 Nachträgliche Bezahlung 
Für die nachträgliche Bezahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes wird zusätzlich eine Gebühr von € 
20.- in Rechnung gestellt. 

4.3.5 Mahnspesen  
Für Mahnspesen werden € 7.- verrechnet. 
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5 FAHRPREISE UND ERMÄSSIGUNGEN 

5.1 Fahrpreise 
Es gelten die Fahrpreise laut Fahrpreistafel (siehe Anhang). Der Stichtag für die Inanspruchnahme von 
Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche ist der erste Geltungstag des Tickets. 

5.2 Kinder 
Kinder bezahlen für Einzelfahrten und Tageskarten 50% des Vollpreises. Der daraus errechnete Fahrpreis 
wird auf volle 10 Cent aufgerundet. 

5.3 Begleitperson - Kinder 
Pro Begleitperson werden zwei Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr gratis befördert. Als Begleitung 
können Personen ab dem 6. Lebensjahr fungieren. 

5.4 Familien 
Wenn mindestens ein Elternteil bzw. ein Großelternteil mit einem unversorgten Kind (siehe Pkt. 1.9) reist, 
fahren Kinder und der zweite Elternteil bzw. der zweite Großelternteil gratis. Voraussetzung ist, dass ein 
Elternteil/Großelternteil einen gültigen Fahrschein („Einzelfahrt Familie“ oder „Tageskarte Familie“, oder 
eine „nicht übertragbare Jahreskarte“ oder eine  
„nicht übertragbare Partnerkarte“ oder die „VVV Mitarbeiterkarte“) gelöst hat und als 
Berechtigungsnachweis eine gültige „VORTEILScard Familie“ der ÖBB PV AG, oder den „Vorarlberger 
Familienpass“, oder das Familienabo der Liechtenstein Bus Anstalt vorweisen kann. 
 
 

 
Muster: Vorarlberger Familienpass, ÖBB-Vorteilscard Familie, Liechtenstein Bus Jahresabo Familien 
 

5.5 SchülerInnen und Lehrlinge 
SchülerInnen und Lehrlinge erhalten das Freizeitticket (siehe Punkt 3.8). Das Freizeitticket ist nicht 
übertragbar. 

5.6 StudentInnen 
StudentInnen bis zu vollendeten 23. Lebensjahr erhalten nicht übertragbare Jahreskarten sowie Einzel-, 
Tage-, Wochen- und Monatsfahrscheine zum Sparpreis.  
Nachweis: gültiger Studentenausweis oder Inskriptionsbestätigung.  

5.7 Jugendliche 
Jugendliche erhalten alle Fahrscheine zum Sparpreis. 

5.8 Senioren 
Senioren erhalten alle Fahrscheine zum Sparpreis. 
Für Einzel-, Tages-, Wochen- und Monatskarten wird als Berechtigungsnachweis eine gültige „ÖBB 
Vorteilscard Senior“ bzw. „ÖBB Vorteilscard Senior frei" benötigt.  
Bei Jahreskarten genügt als Altersnachweis der Lichtbildausweis. 

5.9 Frühpensionisten 
Frühpensionisten erhalten Jahreskarten zum Sparpreis. 
Als Berechtigungsnachweis wird der Pensionsversicherungsbescheid benötigt. 

5.10 Behinderte, Blinde, Schwerkriegsbeschädigte 
Behinderte erhalten alle Fahrscheine zum Sparpreis. 
Als Berechtigungsnachweis wird ausschließlich die entsprechende, gültige „ÖBB Vorteilscard Spezial“, „-
Blind“ oder „-Schwerkriegsbeschädigt“ anerkannt. 
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Ausnahme: Für nicht übertragbare Jahreskarten genügt der Invalidenausweis. Der Grad der Behinderung 
muss mindestens 70% betragen. 
Bei Blinden bzw. Behinderten und Schwerkriegsbeschädigten, die eine Begleitperson bzw. einen 
Begleithund brauchen, werden eine Begleitperson und ein Führhund/ Partnerhund gratis befördert. 
Voraussetzung dafür ist, dass dies im Invalidenpass eingetragen ist. 
 

 

5.11 Gruppen 
Personen, die in einer Gruppe von mindestens 6 Personen gemeinsam reisen, erhalten einen 
Gruppenfahrschein (= Tageskarte für mehrere Personen). Der Preis des Gruppenfahrscheines berechnet 
sich aus dem Spartarif multipliziert mit der Anzahl Personen. Gruppen ab 10 Personen müssen beim 
Verkehrsverbund Vorarlberg bzw. dem jeweiligen Verkehrsunternehmen angemeldet werden. 

5.11.1 Kindergartengruppen 
Spiel- und Kindergartengruppen inkl. der Begleitpersonen fahren im gesamten Verbundraum gratis.  
Als Begleitpersonen können Kindergartenpädagogen, KindergartenhelferInnen oder Eltern fungieren.  
Voraussetzung: Die Fahrt wurde beim jeweiligen Verk ehrsunternehmen angemeldet. 

5.12 Tiere 
Kleine, ungefährliche und in geeigneten Behältnissen oder auf dem Schoß untergebrachte lebende Tiere 
bis zu einem Maximalgewicht von 3 kg werden gratis mitbefördert (z. B. Schoßhunde). 
Für größere Hunde (ab ca. 40 cm Schulterhöhe) werden Tages-, Wochen,- Monats- und übertragbare 
Jahreskarten Hund benötigt. Diese Fahrscheine berechtigen zur Mitnahme von Hunden auf allen 
Verbundlinien. Für alle Hunde gilt Maulkorbpflicht! Von der Maulkorbplficht ausgenommen sind 
Blindenhunde. 

5.13 Fahrräder 
Für Fahrräder, die nach den Beförderungsbedingungen der Verkehrsunternehmen transportiert werden, 
werden Tages-, Wochen,- Monats- und übertragbare Jahreskarten ausgegeben. Diese 
Verbundfahrscheine berechtigen zur Mitnahme von Fahrrädern auf allen Verbundlinien (exklusive 
Liechtensteinbusanstalt) gemäß den Beförderungsbestimmungen der Verkehrsunternehmen, in denen die 
Fahrradmitnahme zugelassen ist, sowie auf dem gesamten Streckennetz der ÖBB PV AG und der 
Montafonerbahn AG auf den dafür ausgewiesenen Züge (siehe jeweils gültiger Fahrplan). Gratis befördert 
werden Faltfahrräder (im gefalteten Zustand) und Scooter.  

5.14 Ermäßigungen 
Ermäßigungen bzw. ermäßigte Fahrscheine gelten nur in Verbindung mit dem jeweiligen 
Berechtigungsnachweis. Beim Fahrscheinkauf im Fahrzeug sowie bei Kontrollen ist dieser unaufgefordert 
vorzuweisen. 
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6 ANHANG 

6.1 Verkehrsüblicher Weg 
Beispiel zur Gültigkeit von Fahrscheinen: 
 
Der verkehrsübliche Weg ist jener Weg, der aufgrund der Entfernung und notwendigen Fahrzeit 
üblicherweise in Anspruch genommen wird. 
 
In der Regel ist es der kürzeste Weg. 
 
Beispiel Hard - Hittisau: 
 
Theoretisch ist der Weg: Hard - Lauterach - Schwarzach - Müselbach - Hittisau möglich, bei dem nur 5 
dominos befahren werden. 
Verkehrsüblich ist jedoch der Weg über Bregenz und somit 6 dominos. 
Neben dem Weg über Bregenz - Doren - Krumbach (6 dominos) kann auch der Weg über Bregenz - 
Alberschwende - Egg (7 domonos) gewählt werden, da ein Umweg von einem domino erlaubt ist. 
 
Die Entfernung des verkehrsüblichen Weges wird automatisch vom Verkaufsgerät vorgeschlagen. Will 
der Fahrgast einen Weg wählen, bei dem mehr als ein zusätzliches domino befahren wird, dann ist ein 
Kundenwunsch-Via ("über") zu wählen. 
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6.2 Besondere Tarifbestimmungen 
Derzeit gültige All-Inklusive Angebote und Kombikarten, besondere Tarifbestimmungen: 
 
 

6.2.1 „Montafon Silvretta Card“ und „Silvretta Card “ 
 

Partner: Montafon Tourismus 
Die Montafon-Silvretta-Card wird im Sommer in folgenden Kategorien und Geltungsdauer angeboten: 
 
  
Preise in €  Erwachsene  Senioren  Kinder 
 
3   Tage     39,50     33,50   23,00 
5   Tage     50,50     43,50   30,00 
7   Tage     53,50     46,00   32,00 
10 Tage     66,00       56,00   39,50 
14 Tage     82,50     70,50   49,50 
 
 
Altersgrenzen (Ausweispflicht!): 
 
Bambini Jahrgang 2006 oder jünger - GRATIS 
Kinder  Jahrgang 1994 oder jünger 
SeniorInnen Jahrgang 1949 oder älter 
 
Neben der „Montafon Silvretta Card“ gilt auch die „Silvretta Card“ innerhalb der Geltungsdauer bis 20:00 
Uhr im Verkehrsverbund Vorarlberg in den regios 3, 4, 5, 6 und 7. Keine Gültigkeit im Nachtexpress und 
die Maut Laguzalpe ist nicht inkludiert. Für die Linie 6 wird ein Zuschlag in Höhe von € 3,00 pro 
Person/Fahrt berechnet. 
Zusätzlich gilt die „Montafon Silvretta Card“ im Verkehrsverbund Tirol auf der Strecke St. Anton a. Arlberg 
- Landeck und Bielerhöhe.– Landeck.  
 
Layout Montafon 2012        Lauyout Paznaun-Samnaun 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Layout Brandnertal 2012 
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Datum prüfen  
30.04.2005 
Datum prüfen  
31.10.2004 

6.2.2 RFI-Freizeitpass Sommer 
Partner: Regionale Freizeit und Infrastruktur GmbH 
Der RFI-Freizeitpass Sommer wird von 01.05. bis 31.10. in folgenden Kategorien angeboten: 
 
Erwachsene Jugendliche Senioren Kinder Familien 

€ 71 € 61 € 66 € 41 € 133 
 
Karten werden nur auf Chipkarten ausgegeben. Für die Chipkarten fällt eine Depotgebühr von € 4.- an. 
Bei der Rückgabe der Chipkarte erhält der Kunde € 3.- zurück. 
 
Ausgabe von Familienkarten 
 
1. Erwachsenenkarte:  (ICB E = Code) € 133  
2. Erwachsenenkarte: (F1 E = Code) € 0  
1. Kinderkarte: (F1 K = Code) € 0  
2. Kinderkarte: (F1 K = Code) € 0  
Kleinkinderkarte unter 6 Jahre: (F1 KK = Code) € 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus und Bahn inkludiert 
Gültigkeitsbereich öffentlicher Verkehr 

 
Der RFI-Freizeitpass berechtigt die Inhaber zu Benützung aller Linien in der Region 4, Domino 38, 
Domino 39, Domino 59 und Domino 79, die Linie 72 und 73 (Feldkirch - Bludenz) sowie die Bahn von 
Feldkirch HBF - Bludenz HBF exklusive die Linien des Stadtbus Bludenz und Feldk irch (grüne 
Busse. gelbe Busse)  zum Nulltarif. Ebenso sind die Alpbusse des Gr. Walsertals und die Busse auf die 
Alpe Gamp sowie Nenzinger Himmel inkludiert. Im Zonenplan der VVV GmbH sind die gültigen Linien rot 
eingezeichnet. 
Bei mautpflichtigen Strecken ist die Maut gesondert  zu bezahlen. 
Zeitliche Gültigkeit: 
Montag bis Freitag ab 7:45h 
Samstag, Sonntag und Feiertage ganztägig 

exklusive
Stadtbus Bludenz 
L1/L2/L3

59

79

39 38

exklusive
Stadtbus Bludenz 
L1/L2/L3

59

79

39 38
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6.2.3 RFI-Freizeitpass Winter 
Partner: Regionale Freizeit und Infrastruktur GmbH 
Der RFI-Freizeitpass Winter wird von 01.11. bis 30.04. in folgenden Kategorien angeboten: 
 

Erwachsene  

Jugendliche  
Lehrlinge 
Studenten  Kinder  Senioren  Familien  

€ 164 € 104 € 84 € 144 € 204 
 
Karten werden nur auf Chipkarten ausgegeben. Für die Chipkarten fällt eine Depotgebühr von € 4.- an. 
Bei der Rückgabe der Chipkarte erhält der Kunde € 3.- zurück. 
 
Ausgabe von Familienkarten 
1. Erwachsenenkarte:  (ICB E = Code) € 102 
2. Erwachsenenkarte: (F1 E = Code) € 102 
1.Kinderkarte: (F1 K = Code) € 0 
2.Kinderkarte: (F1 K = Code) € 0 
Kleinkinderkarte unter 6 Jahre: (F1 KK = Code) € 0 

 
RFI Freizeitpass Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus und Bahn inkludiert 
Gültigkeitsbereich öffentlicher Verkehr 

Der RFI-Freizeitpass Winter berechtigt die Inhaber zu Benützung aller Linie in der Region 4, Domino 38, 
Domino 39, Domino 59, Domino 79, die Linie 72 und 73 (Feldkirch - Bludenz) sowie die Bahn von 
Feldkirch HBF - Bludenz HBF exklusive die Linien des Stadtbus Bludenz und Feldk irch (grüne 
Busse. gelbe Busse)  zum Nulltarif. 
Sofern diese betrieben werden sind die Alpbusse des Gr. Walsertals und die Busse auf die Alpe Gamp 
sowie Nenzinger Himmel inkludiert (saisonbedingte Betriebszeiten bei Wanderbussen sind der VVV 
GmbH oder dem jeweiligen Besteller vorbehalten). 
Im Zonenplan der VVV GmbH sind die gültigen Linien rot eingezeichnet. Bei mautpflichtigen Strecken ist 
die Maut gesondert zu bezahlen. 
Zeitliche Gültigkeit auf Wochentage bezogen 
Montag bis Freitag ab 7:45h 
Samstag, Sonntag und Feiertage ganztägig 

Datum prüfen  
30.04.2005 
Datum prüfen  
30.04.2005 

exklusive
Stadtbus Bludenz 
L1/L2/L3

59

79

39 38

exklusive
Stadtbus Bludenz 
L1/L2/L3

59

79

39 38
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6.2.4 Bregenzerwald Card 
Partner: Bregenzerwald Tourismus 
Die Bregenzerwald Card wird an Gäste unentgeltlich ausgegeben, die mindestens 3 Nächte im 
Bregenzerwald nächtigen. 
Die Bregenzerwald Card gilt innerhalb der Geltungsdauer in den regios 8, 9 (auf allen Linien des Landbus 
Bregenzerwald) inklusive Bregenz, Dornbirn, Lech und zusätzlich in den dominos: Buch/Alberschwende, 
Rickatschwende/Bödele, Schwarzach, Faschina, Fontanella/Sonntag, Raggal/Marul, Laguzalpe, und 
Blons. 
Die Bregenzerwald Card gilt nicht auf den Linien der Stadtbusse Bregenz, Dornbirn sowie des Ortsbusses 
Lech (Wanderbusse Lech Spullersee/Formarinsee). 
Die Maut Laguzalpe ist nicht inkludiert. 

6.2.5 Festspielkarte 
Partner: Bregenzer Festspiele GmbH 
Die Eintrittskarten der Bregenzer Festspiele berechtigen während der Festspielsaison zur unentgeltlichen 
Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel im Verbundraum Vorarlberg inklusive der Zusatzangebote am 
Tag der Aufführung bis Betriebsschluss. 
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6.2.6 Ostwindbonus 
Partner: Kanton St. Gallen, Geschäftsstelle Tarifverbund Ostwind 
Jeder Inhaber eines Jahresabos des Tarifverbundes Ostwind bekommt einen Rabatt von 30 EURO 
"Ostwindbonus" auf den regulären Fahrpreis eines nicht übertragbaren Jahrestickets des 
Verkehrsverbundes Vorarlberg. Voraussetzung dafür ist, dass das Jahresabo des Tarifverbundes Ostwind 
am ersten Geltungstag des Jahresticket des Verkehrsverbund Vorarlberg gültig ist und auf denselben 
Inhaber ausgestellt ist. 

 

6.2.7 Messekombikarte 
Partner: Dornbirner Messe GmbH 
Gültige Eintrittskarten zur Dornbirner Messe (Frühjahrs- und Herbstmesse) berechtigen ausschließlich zur 
Hin- und Rückfahrt zur bzw. von der Dornbirner Messe innerhalb des Verkehrsverbundes Vorarlberg. 
Die Messe-Eintrittskarte (Vorverkaufskarte) muss vor Fahrtantritt für die Hinfahrt auf der dafür 
vorgesehenen Stelle mit einem eindeutigen, aktuellen Gültigkeitsdatum versehen sein. Das Datum ist 
vom Fahrgast selbst mit einem nicht löschbaren Schreibzeug deutlich einzutragen. 
Für die Rückfahrt muss die Eintrittskarte (auch in den Fahrzeugen verkaufte) zusätzlich mit einem 
Stempel der Dornbirner Messe entwertet worden sein. 
Messe-Dauerkarten berechtigen zur Hin- und Rückfahrt an allen Messetagen. 
Messe-Abendkarten werden ausdrücklich nur bei der Dornbirner Messe vor Ort verkauft und berechtigen 
ausdrücklich nicht  zur Hinfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 
Preise Stand 2011 
 
Erwachsene  7,00 Euro   
Kind  2,50 Euro  6-14 Jahre  
ermäßigt  5,50 Euro  Personen, die bei Einzelfahrt Anspruch auf Sparpreis haben  
   
Dauereintritt 
Erwachsener  

14,00 Euro  
 

können nur bei der Dornbirner Messe vor Ort gekauft 
werden  

Dauereintritt 
Junior/Senior  

11,00 Euro  können nur bei der Dornbirner Messe vor Ort gekauft 
werden  
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6.2.8 Gästekarte Grosses Walsertal 
Mit einer Gästekarte Grosses Walsertal können Gäste innerhalb der Geltungsdauer die Linien 77 (Damüls 
bis Thüringen) sowie 78 (Sonntag bis Thüringen) gratis benutzen. 
Die Maut Laguzalpe ist nicht inkludiert. 
 
Gästekarte 

Gütigkeitsbereich: 
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6.2.9 ViaValtellina-Ticket 
Das ViaValtellina-Ticket berechtigt – während  der gebuchten Zeit – zur  freien Benützung der 
Busstrecke Schruns – Gargellen. 
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6.2.10 WIFI Mobil Ticket 
Das WIFI Mobil Ticket gilt an Kurstagen innerhalb der Kursdauer und kann die Anzahl der Termine nicht 
überschreiten. Das Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet in Verbindung mit einem gültigen 
Lichtbildausweis und eingetragenem Tagesdatum. 
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6.2.11 AK Freifahrt 
Das AK Freifahrtsticket gilt an Kurstagen innerhalb der Kursdauer und kann die Anzahl der Termine nicht 
überschreiten. Das Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet in Verbindung mit einem gültigen 
Lichtbildausweis und eingetragenem Geburtsdatum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.12 Arbogast Freifahrt 
 
Das Arbogast Freifahrtsticket gilt an Kurstagen innerhalb der Kursdauer und kann die Anzahl der 
Termine nicht überschreiten. Das Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet in Verbindung mit einem gültigen 
Lichtbildausweis und eingetragenem Geburtsdatum. 
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6.2.13 Kooperation SCR Cashpoint ALTACH 
 
Eintrittskombikarte 
Gültige Eintrittskombikarten zum Heimspiel des SCR Cashpoint Altach, die in den Fahrzeugen bzw. 
Fahrscheinautomaten der ÖBB PV AG gekauft werden können, berechtigen ausschließlich zur Hin- und 
Rückfahrt zum bzw. vom Sportplatz Altach innerhalb des Verkehrsverbund Vorarlberg an den 
Heimspieltagen der Bundesligamannschaft des SCR Cashpoint Altach. 
Für die Rückfahrt gilt auch die Eintrittskombikarte. Diese wird zusätzlich mit einem Stempel des SCR 
Cashpoint Altach entwertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gültigkeit: 
Eintrittskombikarte „Stehplatz Kind“ – Jahrgang 1992 bis 2002 
Eintrittskombikarte „Stehplatz HR“ – Herren ab Jahrgang 1988 
Eintrittskombikarte „360 Jugendcard“ – „Three Sixty“ Karteninhaber 
Eintrittskombikarte „Stehplatz Erm.“ – Ermäßigte Karte für Damen, Pensionisten, Präsenzdiener, 
Studenten, Schüler und Jugendliche (Jahrgang 1989 – 1991) 
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6.2.14 Feuerwehr-Mobil-Ticket 
 
Das Feuerwehr-Mobil-Ticket berechtigt den Inhaber in Verbindung mit seinem Feuerwehrpass zur 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Rahmen des gültigen Fahrplans zur Landesfeuerwehrschule 
Feldkirch und retour. 
Die Gültigkeit des Tickets ist auf die angegebenen Kurstage beschränkt. 
 
 
Gültiges Ticket:  
 

 

                              
 
 

Feuerwehr-Mobil-Ticket 
(eine Initiative des Landsfeuerwehrverbandes mit der Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH und dem Landbus 

Oberes Rheintal) 
 
 
Das Feuerwehr-Mobil-Ticket berechtigt den Inhaber in Verbindung mit seinem Feuerwehrpass zur Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel im Rahmen des gültigen Fahrplans zur Landesfeuerwehrschule Feldkirch und retour. 
Die Gültigkeit des Tickets ist auf die angegebenen Kurstage beschränkt. 
 
 
Gültigkeitsdauer:_________________________________________________ 
 
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Lehrgangsteilnehmer, 
 
 
falls das Angebot mit den öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch genommen wird,  
ist dieser Abschnitt ausgefüllt am letzten Lehrgangstag bei der Anwesenheits-kontrolle abzugeben. 
 
 
_____ Anzahl der Fahrten Heimatort ___________________________ 
 
 
 

Datum  Unterschrift 
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6.2.15 Aktiv-Inklusive-Card 
 
Partner: Lech-Zürs Tourismus 
Die Aktiv-Inklusiv Card gilt in den dominos Hochkrumbach, Warth, Lech und zum Formarin- und 
Spullersee. 

 

6.2.16 VVV MultiTicket 
 
Das VVV MultiTicket wird für diverse Veranstaltungen verwendet. 
 
Das Ticket wird nur vom VVV ausgestellt und ist immer mit  
  
- Gültigkeitsdatum 
- Geltungsbereich 
- Personenanzahl 
- Fahrscheintyp (Vollpreis, Sparpreis...) 
  
versehen. 
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6.3 Besondere Bestimmungen Wintersportverkehr 
(gültig während der Saisonzeiten (Wintersaison) der Bergbahnen): 

6.3.1 Bregenzerwald 

Schwarzenberg - Bödele 

Gültige Halbtages-, Tages-, Mehrtages- oder Saisonkarte sowie Punktekarte der Schilifte Bödele 
berechtigt zur unentgeltlichen Fahrt auf der Strecke Schwarzenberg - Bödele zum Zwecke des Schilaufs. 

Egg - Schetteregg 

Personen, die offensichtlich ins Schigebiet Schetteregg fahren wollen, können die Linie 32 unentgeltlich 
benützen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich gültige Liftkarte) 

Mellau 

Schipässe der Bergbahnen Mellau (Saisonkarten, Schipässe mit Foto, gültige Tageskarten) berechtigen 
zur unentgeltlichen Beförderung auf den Buslinien zwischen Bezau und Au zum Zwecke des Wintersports. 
(Nachweis: Karte + Wintersportbekleidung) 

Schoppernau 

Schipässe der Bergbahnen Diedamskopf (Saisonkarten, Schipässe, gültige Tageskarten) sowie 
Gästekarten der Gemeinden Au/Schoppernau berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung auf den 
Buslinien zwischen Au und Schoppernau. 
(Nachweis: Lift- oder Gästekarte von Au oder Schoppernau) 

Salober 

Gästekarten der Gemeinde Schröcken berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung auf den Buslinien 
zwischen Schröcken Unterboden und Warth (gilt auch für Bewohner mit entsprechendem Nachweis) 
Dienstausweise der Schilifte Salober berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung auf den Buslinien 
zwischen Au und Salober. 
Gästekarten der Gemeinde Warth berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung auf den Buslinien 
zwischen Warth und Salober. 
(Nachweis: Gästekarte + bzw. Dienstausweis) 

Schi+Bus-Ticket 

Das Schi+Bus-Ticket zum Preis von 3,20 Euro berechtigt zur unentgeltlichen Beförderung auf den Linien 
25 - 43 für Alpin-Schifahrer und Langläufer zum Zwecke des Schisports. 
(Nachweis: entwertetes Schi+Bus-Ticket + Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich 
Liftkarte/Loipenkarte [Schifahrer ohne blauen Abschnitt]) 

3-Täler-Superpass 

Der 3-Täler-Superpass berechtigt zur unentgeltlichen Beförderung innerhalb der regios 8 und 9 sowie 
zusätzlich bis Faschina, Feldkirch, Bregenz, Dornbirn und auf der Strecke Dornbirn - Ebnit zum Zwecke 
des Schifahrens. 
Achtung! Nulltarif ist nur für Einzelpersonen (nicht für Gruppenkarten) gültig. 
3-Täler-Superpass gibt es von 3 bis 21 Tage und Saisonkarten oder Key Watch. Zu jeder Uhr gehört eine 
Identitätskarte, auf der die Gültigkeitsdauer aufgedruckt ist. 
(Nachweis: 3-Täler-Superpass + Wintersportbekleidung) 

6.3.2 Montafon 

mbsBahn 

Der Skipass Montafon ab einer Gültigkeitsdauer von 3 Tagen (Silvretta Montafon - Nova/Hochjoch, Golm, 
Bergbahnen Gargellen, Kristberg) und die Saisonkarte Montafon berechtigen zur unentgeltlichen 
Beförderung auf der Montafonerbahn (Bahnbetrieb) zwischen den Bahnhöfen „Schruns“ und „Bludenz“ 
zum Zwecke des Wintersports (Nachweis: gültiges Ticket). 

Landbus Montafon 

Auf den Buslinien des Landbusses Montafon innerhalb der regio 5 ist mit gültiger Skikarte (ab Tageskarte) 
die Benützung des Landbusses Montafon in der Wintersaison bis 20:00 Uhr unentgeltlich. Keine 
Gültigkeit der Schikarten im Nachtexpress! Am Anreisetag ist die Beförderung bis zur nächsten 
Skikarten-Verkaufsstelle (Lift/Bergbahnen) gratis. Auf der Rückfahrt ist die gültige Skikarte vorzuweisen 
(Nachweis: Skipass, Liftkarte). KEINE Gratisbeförderung für den Berufsverkehr. 
Gültigkeit der Skikarten im ÖPNV bis 15.04.2012. 
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6.3.3 Klostertal 
Personen, die offensichtlich in die Schigebiete Sonnenkopf oder Stuben fahren wollen, können die Linien 
90 und 91 bis Stuben unentgeltlich benützen. Gratis befördert werden auch die MitarbeiterInnen der 
Bergbahnen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich gültige Liftkarte bzw. Dienstausweis der 
Bergbahnen) 

6.3.4 Brandnertal 
Personen, die offensichtlich ins Schigebiet Brandnertal fahren wollen, können die Linie 81 unentgeltlich 
benützen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich gültige Liftkarte) 

6.3.5 Laterns 
Personen, die offensichtlich ins Schigebiet Laterns fahren wollen, können die Linien 57 bis 71 
unentgeltlich benützen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung) 

6.3.6 Großes Walsertal 
Personen, die offensichtlich in die Schigebiete Sonntag Stein, Faschina, Damüls oder Raggal fahren 
wollen, sowie Personen mit Saisonkarte dieser Schigebiete, die zum Eislaufplatz Thüringen fahren wollen, 
können die Linien 77 und 78, sowie die Linie 73 zwischen Bludenz und Feldkirch und die Schiene 
zwischen Bludenz und Feldkirch unentgeltlich benützen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich gültige Liftkarte/Eintrittskarte Eislaufplatz) 
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6.4 Zuschläge für Fahrten in die Schweiz 
Zuschläge nach Diepoldsau, Widnau und Heerbrugg 
 
 
 
 
*alle Preise in € 
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6.5 Tarifzonenplan 
Zonenplan 
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6.6 Preistabelle 
Preise in Euro angegeben 
Gültig: ab 01.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeit-Ticket mit FFA ohne FFA 

1 domino 10,40.- 30.- 

1 regio 40,40.- 60.- 

maximo 60,40.- 80.- 

 
*alle Preise in € 
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6.7 Tarifzonenplan/Preistabelle für Tageskarte Eure gio Bodensee 
gültig ab 01.01.2012 
 
Die Euregio Zone 1 und Euregio Zonen 1-2 sowie 1-3 (alle Zonen) gelten im Verbundraum Vorarlberg in 
den regio´s 1, 2, 3+9. 
 
Die Tageskarte Euregio Bodensee gilt in allen fahrplanmässigen, der allgemeinen 
Personenbeförderung dienenden Zügen innerhalb des Geltungsbereichs der gewählten Zonen. 
Auf der Deutschen Bahn AG und Schienenstrecken der DB ZugBus Regionalverkehr Alb- 
Bodensee GmbH (RAB) sind die Tageskarten Euregio Bodensee nur in den Zügen des 
Nahverkehrs (IRE, RE und RB) gültig. In den Fernverkehrszügen der DB ist die TKEB nicht gültig. 
 
 

�
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Exclusive Fahrausweisgattung und Ausnahmeregelung 

Einzelfahrausweise 

Vollpreiskarten für erwachsene Personen; 
Kinderfahrkarten  

Zeitkarten 

Tageskarten (ersetzen H+R–Fahrausweise); auch ermäßigt für bestimmte Personengruppen ( z. B: 
Senioren, Behinderte) 
Wochenkarten; 
Monatskarten; 
Jahreskarten; 
Freizeittickets; 
Netzkarten 

Ermäßigte Fahrausweise für Einzelfahrten 

Ermäßigte Fahrausweise für Senioren (auch Hin- und Retour-Fahrausweise); 
Ermäßigte Fahrausweise für Behinderte, Blinde und Schwerkriegs-beschädigte (auch Hin- und Retour-
Fahrausweise)  

Nicht exklusiv angewendete Fahrausweise 

Fahrausweise 1. Klasse; 
Fahrausweise mit Vorteilscard Classic; 
Familienermäßigung; 
Jugendlichenermäßigung; 
Gruppenermäßigung 

Verbundfahrausweisen ersetzen folgende ÖBB-Fahrausw eise 

Folgende ÖBB-Fahrausweise (für Relationen ausschließlich innerhalb des Verkehrsverbundraumes) 
werden dadurch ersetzt: 
Vollpreiskarten, einfache Fahrt und Hin- und Retourfahrt; 
Kinderfahrausweise, einfache Fahrt und Hin- und Retourfahrt; 
Wochenstreckenkarten; 
Monatsstreckenkarten; 
Jahresstreckenkarten; 
Ermäßigte Monatskarten für Hochschüler; 
Vorteilstickets Senior, einfache Fahrt und Hin- und Retourfahrt; 
Vorteilstickets Blind, Behindert und Schwerkriegsbeschädigte; einfache Fahrt und Hin- und Retourfahrt 
 


